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Hilflosenentschädigung: Wann kann eine dauernde persönliche 
Überwachung bei Kindern berücksichtigt werden? 

In einem neueren Urteil hat das Bundesgericht festgehalten, dass eine dauernde persön-
liche Überwachung nicht von Medizinalpersonen erbracht werden muss, um für den An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung berücksichtigt zu werden. Zudem hat es ent-
schieden, dass die vom BSV in seinem Kreisschreiben festgehaltenen Altersgrenzen für 
die Anrechnung eines Überwachungsbedarfs nur einen Orientierungswert darstellen und 
nicht in jedem Fall absolut anwendbar sind. 

In einem Verfahren, in welchem Inclusion 
Handicap als Rechtsvertretung zuerst beim 
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zü-
rich und danach beim Bundesgericht Be-
schwerde erhob, hat das Bundesgericht am 
2. November 2015 (8C_461/2015) ein Urteil 
zum Anspruch auf Ausrichtung einer Hilflo-
senentschädigung gefällt und dabei zwei of-
fene Fragen geklärt. Es ging dabei um ein im 
März 2012 geborenes, schwerstbehindertes 
Mädchen, das an einem Aicardi-Syndrom mit 
symptomatischer BNS-Epilepsie und hoch-
pathologischem EEG mit Hypsarrhythmie, an 
einer schweren Hirnfehlbildung und an einer 
Augenfehlbildung (Geburtsgebrechen 
Nr. 381, 387, 395, 415, 418, 419 und 423) 
leidet. 

Ausgangslage 
Aufgrund seiner eingeschränkten Sehfähig-
keit richtete die IV dem Mädchen ab seiner 
Geburt eine leichte Hilflosenentschädigung 
wegen schwerer Sinnesschädigung aus. An-
lässlich eines Erhöhungsgesuchs anerkannte 

die IV eine Hilflosigkeit in vier Lebensverrich-
tungen (Aufstehen/Absitzen/Abliegen, An-
kleiden/Auskleiden, Essen, Fortbewegung) 
und erhöhte die Hilflosenentschädigung per 
Februar 2014 – das Mädchen war dannzu-
mal knapp 2 Jahre alt – von leicht auf mittel-
schwer. 

In der hiergegen erhobenen Beschwerde 
wurde geltend gemacht, das Mädchen be-
dürfe seit Dezember 2012 der dauernden 
persönlichen Überwachung. Da seit diesem 
Zeitpunkt auch in zwei Lebensverrichtungen 
eine Hilflosigkeit vorliege, bestehe gestützt 
auf Art. 37 Abs. 2 lit. b IVV bereits früher An-
spruch auf eine Hilflosenentschädigung we-
gen mittelschwerer Hilflosigkeit. 

Das Sozialversicherungsgericht des Kantons 
Zürich stützte den Entscheid der IV in Bezug 
auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Hilflo-
senentschädigung (ab Hilflosigkeit in vier 
Lebensverrichtungen). Dabei führte es aus, 
gestützt auf Rz. 8035 des Kreisschreibens 



H A N D I C A P  U N D  R E C H T  5 / 2 0 1 6 :  
H I L F L O S E N E N T S C H Ä D I G U N G :  W A N N  K A N N  E I N E  D A U E R N D E   
P E R S Ö N L I C H E  Ü B E R W A C H U N G  B E I  K I N D E R N  B E R Ü C K S I C H T I G T  W E R D E N ?  

 

2 

zur Invalidität und Hilflosigkeit (KSIH) sei un-
ter dauernder persönlicher Überwachung 
eine medizinische oder pflegerische Hilfeleis-
tung zu verstehen, so dass diese von einer 
Medizinalperson erbracht werden müsse. Da 
dies vorliegend nicht der Fall sei, seien ein 
Bedarf an dauernder persönlicher Überwa-
chung und ein damit einhergehender früherer 
Anspruch auf Erhöhung der Hilflosenent-
schädigung nicht ausgewiesen. 

In der daraufhin erhobenen Beschwerde an 
das Bundesgericht machte der Rechtsdienst 
von Inclusion Handicap geltend, dass die 
dauernde persönliche Überwachung auch 
von den Eltern erbracht werden könne und 
hierfür nicht Medizinalpersonen eingesetzt 
werden müssten. Der Überwachungsbedarf 
selber sei unbestritten. Wie von den behan-
delnden Ärzten und auch vom RAD bestätigt, 
sei das Mädchen muskulär hypoton und zu 
keiner eigenen Bewegung fähig. Sie müsse 
deshalb fachgerecht und regelmässig umge-
lagert werden, was bei einem gesunden Kind 
in diesem Alter nicht in dieser Art notwendig 
sei. Die Kombination der muskulären Hypo-
tonie und der Epilepsie mache die Lagerung 
noch wichtiger, da bei einem Anfall eine er-
höhte Aspirationsgefahr bestehe. Das Mäd-
chen könne zudem nicht alleine gelassen 
werden. Es bestehe somit bereits ab De-
zember 2012 ein Bedarf an dauernder per-
sönlicher Überwachung.  

Dauernde persönliche Überwachung 
auch von Eltern möglich 
Das Bundesamt für Sozialversicherungen 
(BSV) räumte in seiner Stellungnahme zur 
Beschwerde ein, die dauernde persönliche 
Überwachung müsse nicht durch Medizinal-
personen vorgenommen werden, um bei der 
Festlegung der Hilflosenentschädigung be-
rücksichtigt werden zu können. In seinem 
Urteil pflichtete das Bundesgericht dieser 
Argumentation bei und kam zum Schluss, 
entgegen den Ausführungen des kantonalen 
Sozialversicherungsgerichts könne die 

Überwachung vielmehr auch durch die Eltern 
erbracht werden. 

Keine absolute Altersgrenze  
für die  Anerkennung einer  
Überwachungsbedürftigkeit  
In seiner Stellungnahme führte das BSV wei-
ter aus, gestützt auf den Anhang III des KSIH 
könne ein Überwachungsbedarf im Normal-
fall erst ab dem 6. Altersjahr berücksichtigt 
werden. Zwar seien bei besonderen Schwie-
rigkeiten Abweichungen möglich, aber selbst 
bei Kindern mit häufigen Epilepsie-Anfällen 
oder Absenzen sehe die ab Januar 2015 gül-
tige KSIH-Version erst ab dem 4. Altersjahr 
eine für die Hilflosenentschädigung relevante 
Überwachungsbedürftigkeit vor. Im vorlie-
genden Fall sei die Überwachung wegen 
Epilepsie und Aspirationsproblemen notwen-
dig. Es gebe aber keine Anzeichen dafür, 
dass diese Überwachung ein Ausmass an-
nehme, das im Sinne einer Ausnahme von 
den KSIH-Richtlinien bereits vor dem 
4. Altersjahr einen relevanten Überwa-
chungsbedarf begründe. 

Das Bundesgericht war in diesem Punkt an-
derer Meinung als das BSV: Zum einen stüt-
ze sich das BSV auf eine Version des KSIH 
mit Anhängen, die bei Erlass der strittigen 
Verfügung noch nicht in Kraft gewesen sei. 
Der zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses 
geltende KSIH-Anhang III "Richtlinien zur 
Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit 
bei Minderjährigen“ habe hinsichtlich des 
Bedarfs an persönlicher Überwachung bei 
Kindern mit häufigen Epilepsie-Anfällen oder 
Absenzen noch kein Mindestalter von 
4 Jahren vorgesehen. Weiter komme dem 
KSIH als Verwaltungsweisung ohnehin keine 
Verbindlichkeit für das Bundesgericht zu. 
Zum anderen werde sowohl in der vorliegend 
anwendbaren als auch in der neusten Fas-
sung des KSIH sogar ausdrücklich festgehal-
ten, dass es sich bei den Altersangaben um 
Orientierungswerte handle, die nicht in jedem 
Fall absolut anzuwenden seien, und dass die 
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Richtlinien deshalb flexibel zu handhaben 
seien. 

Weiter führte das Bundesgericht aus, die 
vom BSV angeführte Altersgrenze werde 
dem vorliegend schwerstbehinderten, u.a. an 
Epilepsie leidenden Kind nicht gerecht. Ge-
stützt auf die Berichte der behandelnden Ärz-
te und des RAD sei davon auszugehen, dass 
das Mädchen seit Dezember 2012 einer 
dauernden persönlichen Überwachung be-
dürfe. Da es seit März 2013 zudem in zwei 
Lebensverrichtungen hilfsbedürftig sei, be-
stehe gestützt auf Art. 37 Abs. 2 lit. b in Ver-
bindung mit Art. 88a Abs. 2 IVV bereits ab 
1. Juni 2013 Anspruch auf eine Hilflosenent-
schädigung wegen mittelschwerer Hilflosig-
keit.  

Bemerkung 
Für Familien mit behinderten Kindern hat das 
Bundesgericht mit seinem Urteil sicherge-
stellt, dass eine Überwachungsbedürftigkeit 
nicht erst ab einer starren Altersgrenze rele-
vant ist, sondern dass jeweils der Einzelfall 
beurteilt werden muss. Selbst wenn ein 
Überwachungsbedarf auch künftig in aller 
Regel nur bei schwerstbehinderten Kindern 
vor dem Alter von 4 Jahren angerechnet 
werden dürfte, trägt dieses erfreuliche Urteil 
doch dazu bei, dass sich die betroffenen 
stark belasteten Familien etwas früher mit 
einer Hilflosenentschädigung eine Entlastung 
finanzieren können. 
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